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Teil I – Begründung gemäß § 5 (5) BauGB 

 

1. Allgemeine Vorbemerkungen zur Gemeinde Harztor und zum Plangebiet 

 

Am 01.01.2012 wurde durch Zusammenschluss der bis dahin selbstständigen Gemeinden Ilfeld und Nieder-
sachswerfen die Gemeinde Harztor geründet. 
Auf der Grundlage des Gemeindeneugliederungsgesetz der Thüringer Landesregierung schlossen sich da-
raufhin am 06.07.2018 die bis dahin selbstständigen Gemeinden Harztor, Harzungen, Herrmannsacker und 
Neustadt/Harz zur Landgemeinde Harztor zusammen.  
 
Das Gemeindegebiet Harztor befindet sich im Norden des Freistaates Thüringen, im nördlichen Teil des 
Landkreises Nordhausen. Es liegt am Rande des Südharzes und ist von den Bergen des Vorharzes umge-
ben.  
Die an Harztor angrenzenden Nachbargemeinden sind:  

- Westen: Stadt Ellrich 
- Norden: Stadt Oberharz am Brocken 
- Osten: Gemeinde Südharz (Land Sachsen-Anhalt) 
- Süden: Stadt Nordhausen 

 
Das Gemeindegebiet ist über die Bundesstraße B4/B81 an das überregionale Verkehrsnetz angebunden. 
Außerdem liegt die Gemeinde an der Bahnstrecke Nordhausen-Northeim der Deutschen Bahn mit einem 
Bahnhof in Niedersachswerfen. Durch das Gemeindegebiet verläuft zusätzlich die Bahnstrecke der Harz-
querbahn, welche bis Ilfeld als Straßenbahnlinie der Stadt Nordhausen verkehrt. 
 
In der Gemeinde Harztor leben 7.328 Einwohner (Stand 30.06.2024/ Quelle: Thüringer Landesamt für Statis-
tik).  
 
Der Landgemeinde Harztor wurde in der 1. Änderung des Landesentwicklungsprogrammes 2025 die zent-
ralörtliche Funktion eines Grundzentrums zugeordnet. 
 

 

2. Planungserfordernis gemäß § 1 (3) BauGB und Planungsziele 

 
Die Gemeinde Harztor hat in den Jahren 2016 bis 2019 das Planverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) durchgeführt. Ziel war die städtebauliche Ent-
wicklung eines neuen Wohnungsbaustandortes für Ein- und Mehrfamilienhäuser im Bereich der ehemals 
gewerblich genutzten Flächen Eberthof im Ortsteil Niedersachswerfen. Die Gesamtfläche des Plangebietes 
beträgt von ca. 2,3 ha. Das Planverfahren des Bebauungsplanes wurde als beschleunigtes Verfahren nach 
§ 13b BauGB durchgeführt und mit dem Satzungsbeschluss am 11.12.2019 abgeschlossen. Der Flächen-
nutzungsplan ist gem. § 13b i.V.m. § 13a (2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst worden. 
 
Am 18. Juli 2023 hat das Bundesverwaltungsgerichtes entschieden (BVerwG 4 CN 3.22), dass das be-
schleunigte Bauleitplanverfahren nach § 13b BauGB gegen Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 der Richtlinie über die 
strategische Umweltprüfung (SUP-RL) der europäischen Union verstößt, da in diesen Bebauungsplanverfah-
ren keine Umweltprüfung durchgeführt werden muss. Dies wurde als grober Verfahrensfehler gerügt, so 
dass allen Bebauungsplänen, die im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB zustande gekommen 
sind, ein „Ewigkeitsmangel“ anhaftet.  
 
Die im Planverfahren des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) gem. § 13b 
BauGB erfolgte Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist aufgrund des beschriebenen „Ewig-
keitsmangels“ des Planverfahrens damit gleichzeitig unwirksam. 
 
Zur Heilung des nicht unbeachtlichen Fehlers soll nunmehr ein ergänzendes Verfahren nach § 214 (4) 
BauGB für den Bebauungsplan durchgeführt werden. Im ergänzenden Verfahren erfolgt die zusätzliche Er-
arbeitung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB sowie einer Eingriff- / Ausgleichsbilanzierung zum 
Bebauungsplan. 
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Um die Entwicklungsgrundlage für die im Bebauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung als Allge-
meines Wohngebiet herzustellen, muss parallel zur Ergänzung des Bebauungsplanes die Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgen. Diese 11. Änderung des Flächennutzungsplanes Harztor soll nunmehr 
durchgeführt werden.  
 
Der Flächennutzungsplan Niedersachswerfen wurde durch die damals selbstständige Gemeinde Nieder-
sachswerfen aufgestellt und erlangte mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 21.06.2003 Wirksam-
keit.  
Nach der Neubildung der Landgemeinde Harztor aus den bis dahin selbstständigen Gemeinden Harztor, 
Neustadt, Herrmannsacker und Harzungen bestätigte der Gemeinderat mit Grundsatzbeschluss vom 
30.09.2019 den Inhalt der bestehenden Flächennutzungspläne und beschloss die Zusammenführung der 
Flächennutzungspläne der Ortsteile Niedersachswerfen, Ilfeld, Harzungen und Neustadt zum Flä-
chennutzungsplan Harztor. Damit gelten die Inhalte der Flächennutzungspläne weiter fort. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans können aus den Darstellungen des seit 2003 wirksamen 
Flächennutzungsplanes Niedersachswerfen nicht entwickelt werden.  
 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB mit der 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor 
durchgeführt werden.  
Dabei wird das Ergenis des Planverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ als Verfahrensschritt der 
frühzeitigen Beteiligung in das Ergänzungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ übernommen. 
Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden dabei nicht geändert, 
lediglich durch Ergänzung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB sowie einer Eingriff- / Ausgleichsbi-
lanzierung (Grünordnungsplanung) mit den entsprechenden Festsetzungen zu externen Ausgleichsmaß-
nahmen in einem 2. Geltungsbereich vervollständigt. 
 
Mit dem vorliegenden Vorentwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt der Verfahrensschritt 
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB. Ziel ist es, grund-
legende Informationen oder Einwendungen der Behörden sowie der Öffentlichkeit zu dem Planvorhaben zu 
erhalten. 
Der im Folgenden durchzuführende Verfahrensschritt der formellen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
wird dann gemeinsam und zeitgleich mit der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Ergänzungsverfah-
ren gem. § 214 (4) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde 
Harztor durchgeführt werden. 
 
 

3. Begriffsdefinitionen 

 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde 
Harztor wird im Folgenden auch als „Flächennutzungsplanänderung“ bezeichnet und ist bis zum Feststel-
lungsbeschluss durch die Gemeinde Harztor als „Entwurf“ zu verstehen. 
 
Der räumliche Geltungsbereich der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Harztor wird im 
Folgenden als „Plangebiet“ bezeichnet. 
 
 

4. Lage und räumliche Abgrenzung des Plangebietes 

 
Das Plangebiet befindet sich in der Flur 2 der Gemarkung Niedersachswerfen. Er besitzt eine Gesamtfläche 
von ca. 1,8 ha und liegt in einer Höhenlage von ca. 225 müNHN in topographisch wenig bewegtem Gelände. 
 
Die Flächen des Geltungsbereiches stellten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 
„Eberthof“ bereits baulich vorbelastete Bereiche dar.  
Zum Zeitpunkt der Aufstellung umfasste der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ die 
Flächen der ehemaligen Bebauung des Eberthofes sowie eines Betriebes für Gummiformteile, westlich des 
Bemmelweges. Diese Nutzung war zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben. Die Gebäude standen leer und 
befanden sich in einem desolaten Zustand. Ergänzend erfolgte die Einbeziehung angrenzender Flächen, um 
die Ortslage in diesem Bereich städtebaulich geordnet abzurunden. 
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Der überwiegende Teil des leerstehenden baulichen Bestands im Plangebiet ist inzwischen abgerissen wor-
den. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes wurde das Plangebiet in 23 Baugrundstücke geteilt. Davon 
sind aktuell 4 Baugrundstücke verkauft und es sind 3 Einfamilienhäuser errichtet worden. 
 
Da die bauliche Nutzung im westlichen Teil des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ 
bereits im wirksamen Flächennutzungsplan Niedersachswerfen als Wohnbaufläche dargestellt wurde, wird 
dieser Teilbereich nicht in das Plangebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einbezogen. Es 
besteht für diese Flächen kein Änderungsbedarf. 
 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung  wird  

 im Süden von der Appenröder Straße (K 36 in Richtung Appenrode), 

 im Westen von der Wohnbebauung der im Zusammenhang bebauten Ortslage im Bereich August-
Bebel- Straße, Fichtenweg des Ortsteiles Niedersachswerfen,  

 im Norden von angrenzenden Gärten und der Feldflur sowie  
 im Osten von dem Flusslauf der Bere mit den Uferrandbereichen und angrenzenden Grünflächen 

begrenzt.  
 

 
Plangebiet der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof des Ortsteiles Niedersachswerfen 
 
 

5. Inhalt der Planunterlagen 

 
Die Planunterlagen der in Rede stehenden 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof 
(OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor bestehen aus: 

dem Planteil mit: 
 

 Teil 1 – Zeichnerische Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes sowie der 11. Änderung 
Teil 2 – Planzeichenerklärung 
Teil 3 – Verfahrensvermerke (erfolgt auf dem Planexemplar zum Feststellungsbeschluss) 

 
der Begründung gemäß § 5 (5) BauGB mit Umweltbericht. 
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Als Planunterlage wurde ein Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Harztor auf 
der topografischen Karte (Maßstab 1: 5.000) verwendet. Die Kartengrundlage und der Maßstab orientieren 
sich am Originalmaßstab des wirksamen Flächennutzungsplanes und wurden so gewählt, dass der Planin-
halt eindeutig dargestellt werden kann. 
Die Planunterlage entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit somit den Anforderungen des § 1 
(2) PlanzV. 
 
 

6. Rechtliche Planungsgrundlagen und Fachliteratur 

 

Bundesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur Landesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur 

- Raumordnungsgesetz (ROG) 
- Raumordnungsverordnung des Bundes (RoV) 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- Bundesberggesetz (BBergG) 

- Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 
- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
- Thüringer Gesetz über Naturschutz u. Landschafts-

pflege (ThürNatG) 
- Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkma-

le im Land Thüringen (TDSchG) 
- Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) 
- Thüringer Straßengesetz 
- Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) 
- Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
- Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (ThürUVPG) 
- Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes (ThürBodSchG) 
-  

 

Planungsvorgaben der Raumordnung: 

- 1. Änderung Landesentwicklungsprogramm (1. Änd. LEP Thüringen 2025) 

- Regionalplan Nordthüringen (RP-NT 2012) 
 

Planungsvorgaben auf der kommunalen Planungsebene: 

- wirksamer Flächennutzungsplan Niedersachswerfen der Gemeinde Harztor (2003)  

Hinweis: Die Planungsgrundlagen finden jeweils in der, am 16.09.2025 gültigen Fassung, Anwendung. 

 
 
 

7. Wahl des Planungsinstrumentes und Durchführung des Planverfahrens nach BauGB 

 
Die Gemeinde Harztor führt das Planverfahren der in Rede stehenden Flächennutzungsplanänderung auf 
der Grundlage der gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189) geändert worden ist, durch. 
 
Nach Ablauf der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte gemäß § 3 und 4 BauGB kann der Ge-
meinderat der Gemeinde Harztor am Ende des Planverfahrens, nach Abwägung aller öffentlichen und priva-
ten Belange gemäß § 1 (7) BauGB, den erforderlichen Feststellungsbeschluss fassen. 
Die Flächennutzungsplanänderung ist anschließend beim Thüringer Landesverwaltungsamt zur Genehmi-
gung einzureichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



September 2025  Seite: 7 von 24  

 

11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor 
 

8. Bestehendes Planungsrecht, übergeordnete Planungen und sonstige Nutzungsregelungen 

 

8.1. Gegenwärtig bestehendes Planungsrecht 

 
Für die Gemarkung Niedersachswerfen der Gemeinde Harztor besteht ein wirksamer Flächennutzungsplan 
aus dem Jahre 2003. Die Darstellungen dieses Flächennutzungsplanes bilden derzeit die Entwicklungs-
grundlage für die verbindliche Bauleitplanung (Entwicklungsgebot gem. § 8 (2) BauGB). 
 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für die Flächen des Plangebietes Flächen für die Landwirtschaft 
dar. Eine Entwicklung gemäß § 8 (2) BauGB der Festsetzungen des Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT 
Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor aus den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes 
ist nicht gegeben. 
 
Aus diesem Grund führt die Gemeinde Harztor die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes, parallel zum 
ergänzenden Verfahren gem. § 214 (4) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswer-
fen) der Gemeinde Harztor durch. Ziel ist es, durch die Darstellung einer Wohnbaufläche gem. § 1 (1) Nr. 1 
BauNVO, die Entwicklungsgrundlage für die Festsetzungen des in Rede stehenden Bebauungsplanes der 
Gemeinde Harztor herzustellen.  
 
 

8.2. Übergeordnete Planungsvorgaben und Nutzungsregelungen 

 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb des Naturparkes „Südharz“. Dabei steht der Inhalt der Planung den 
Schutzbestimmungen der Naturparkverordnung nicht entgegen. 
 
Das Plangebiet befindet sich außerdem innerhalb des Wasserschutzgebietes III Zorgeaue. Dabei kann eine 
Beeinträchtigung des Wasserschutzgebietes durch die geplante bauliche Nutzung als Wohngebiet ausge-
schlossen werden. 
Ein Teilbereich im östlichen Teil des Plangebietes liegt außerdem im Überschwemmungsgebiet des östlich 
verlaufenden Flusslaufes der Bere (Gewässer II. Ordnung). Für diese Flächen setzt die Flächennutzungs-
planänderung Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Hausgärten“ fest. Die Errichtung baulicher Anlagen 
innerhalb von Grünflächen ist nicht zulässig. 
 
 

8.3. Anpassung an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB 

 

1. Änderung des Landesentwicklungsplan Thüringen 2025 (LEP 2025) 
 
Mit Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen  Nr. 12 vom 30.08.2024, 
Seiten 526 – 557 ist die erste Änderung des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025, beschlossen 
durch die Landesregierung am 09.07.2024 in Kraft getreten. 
Mit dem Landesentwicklungsprogramm 2025 wurde festgelegt, dass die Bestimmung der Grundzentren 
nicht länger der Ebene der Regionalplanung, sondern auf Landesebene und damit im Landesentwicklungs-
programm erfolgt. 
 
Die Inhalte der 1. Änderung sind in § 1 wie folgt beschrieben: 
„§ 1 Teilweise Aufhebung der Verbindlichkeit des Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 – Thürin-
gen im Wandel  
Die mit § 1 der Thüringer Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm vom 15. Mai 2014 (GVBl. S. 
205) erfolgte Verbindlicherklärung des im Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen am 4. 
Juli 2014 (GVBl. S. 206) bekannt gemachten Landesentwicklungsprogramms Thüringen 2025 – Thüringen 
im Wandel (Landesentwicklungsprogramm) wird bezüglich folgender Abschnitte und Karten aufgehoben: 
Abschnitt 1.1 Handlungsbezogene Raumkategorien,  
Abschnitt 2.2 Zentrale Orte und überörtlich bedeutsame Gemeindefunktionen,  
Abschnitt 2.3 Mittelzentrale Funktionsräume,  
Abschnitt 5.2 Energie, …“ 
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Damit sind neue Aussagen der 1. Änderung bei der Erarbeitung nachgeordneter Planungen zu beachten.  
 
In Pkt. 2.2.11 Z Grundzentren wurde der Gemeinde Harztor die Funktion eines Grundzentrums zuge-
wiesen. 
 

„2.2.12 G 
1

In den Grundzentren sollen die Funktionen der Daseinsvorsorge mit überörtlicher Bedeutung er-

gänzend zu den höherstufigen Zentralen Orten konzentriert und zukunftsfähig gestaltet werden. 
2

Dazu zählt 

insbesondere  

 Stabilisierungs- und Ergänzungsfunktion,  

 Einzelhandels- und Dienstleistungsfunktion,  

 regionale Verkehrsknotenfunktion,  

 primäre Bildungs-, Gesundheits- und Freizeitfunktion.“ 
 
Ausführungen zum Bedarf der geplanten Wohnbauflächen im Bereich Eberthof sowie ausführliche Untersu-
chungen zum Leerstand im Gemeindegebiet Harztor waren bereits Inhalt der Planunterlagen des im Jahre 
2020 abgeschlossenen Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“. Die Gemeinde Harztor geht davon aus, dass 
die Darstellungen der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes auch zum aktuellen Zeitpunkt dem Bedarf 
des grundzentralen Versorgungbereiches entspricht. 
 
Der Regionalplan der Planungsregion Nordthüringen, beschlossen von der Regionalen Planungsgemein-
schaft Nordthüringen am 27.06.2012, genehmigt durch die Oberste Landesplanungsbehörde mit Bescheid 
vom 13.09.2012, wurde im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 44/2012 veröffentlicht und ist damit in Kraft getre-
ten. 
 
Das Gemarkungsgebiet Niedersachswerfen - damit auch das Plangebiet liegt im: 

 Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung Südharz 
 

„G 4-21  Das Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung Südharz einschließlich des Harzvorlandes soll  als länder-
übergreifendes, bedeutendes traditionelles Tourismusgebiet erhalten und ausgebaut werden. Die gewachsene 
Kulturlandschaft soll weiter gestaltet und als Potenzial für Tourismus und Erholung gestärkt werden. Schwer-
punktmäßig soll die touristische Infrastruktur im geplanten Naturpark Südharz mit seiner einmaligen Gipskarst-
landschaft vervollständigt und weitere Erlebnisbereiche insbesondere in den Kur- und Erholungsorten sowie an 
den touristischen Straßen geschaffen werden.“ 

 
Die geplante Wohnbauflächenentwicklung im Bereich einer städtebaulichen Brache, die zu einer deutlichen 
Aufwertung des Ortsbildes führen wird und keine Beeinträchtigungen für eine Fremdenverkehrsentwicklung 
im Südharz darstellt, steht diesem Grundsatz nicht entgegen. 
Weitere regionalplanerische Vorgaben werden für das Plangebiet nicht getroffen. 
 
Die weiter nördlich ausgewiesene Siedlungszäsur zwischen Ilfeld und Niedersachswerfen wird von der Pla-
nung nicht betroffen, da das Plangebiet derzeit schon städtebaulich der Ortslage Niedersachswerfen zuge-
ordnet werden kann und keine Ausuferung der Ortslage bedingt. Eine deutliche räumliche Siedlungszäsur 
bleibt erhalten. 
 
Die südlich und östlich des Plangebietes ausgewiesenen Vorranggebiete Freiraumsicherung FS 57 und 
landwirtschaftliche Bodennutzung LB 54 werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. Hier stellen die 
Trassenverläufe der Appenröder Straße (K36) im Süden und der Bundesstraße B4 im Osten eine deutliche 
Trennung zum Plangebiet dar. 
 
Die Gemeinde Harztor geht aus den genannten Gründen davon aus, dass der Inhalt des in Rede 
stehenden Bauleitplans nach Rechtskraft mit den Zielen der Raumordnung grundsätzlich überein-
stimmt und sie somit ihrer Anpassungspflicht gem. § 1 (4) BauGB in ausreichendem Maße nachge-
kommen ist. 
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Auszug aus der Karte Raumnutzung des RP-NT 

 
 

8.4. Verhältnis zu anderen, vorhandenen Planungen der Gemeinde Harztor 

 
Konflikte mit anderen Bauleitplänen oder Satzungen der Gemeinde Harztor sind nach derzeitigem Kenntnis-
stand nicht erkennbar und können somit ausgeschlossen werden. 
 
 

8.5. Planungen benachbarter Gemeinden 

 
Die benachbarten Gemeinden werden im Planverfahren gemäß § 2 (2) BauGB i.V.m. § 4 BauGB beteiligt. 
Aus Sicht der Gemeinde Harztor werden durch die konkrete städtebauliche Zielausrichtung und den Inhalt 
der Flächennutzungsplanänderung die Belange benachbarter Gemeinden nicht negativ berührt. 
 
 

9. Inhalt der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Eberthof (OT Niedersachswerfen) 

 

9.1. Betroffenheit der nach § 1 (6) Nr. 1 bis 14 BauGB zu berücksichtigenden Belange 

 
Bei der Aufstellung des in Rede stehenden Bauleitplans waren die nach § 1 (6) Nr. 1 bis 14 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange Bestandteil der Aufgabenanalyse und des zu erarbeitenden Gesamtkonzeptes. 
 
Übersicht zur Betroffenheit der zu berücksichtigenden Belange gemäß § 1 (6) BauGB durch die Dar-
stellungen der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes Niedersachswerfen 
Grundlage: Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist 
 
 
 
 
 
 
 

Plangebiet 
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Rechts-
grundlage 
§ 1 Abs. 6 

BauGB 

Betroffenheit durch Festsetzung  

Belang 

p
o

s
itiv

 

n
e

u
tra

l 

n
e

g
a

tiv
 

Bemerkung 

Nr. 1 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Ar-
beitsbevölkerung, 

 x  

werden im Rahmen der 
Festsetzungen des BP Nr. 
21 durch konkrete Festset-
zungen beachtet. 

Nr. 2 

die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, die Schaffung und 
Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen, die Eigen-
tumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und die Anforde-
rungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungs-
entwicklung, 

x   
Erweiterung des Wohnungs-
angebotes, Entwicklung von 
Wohnbauflächen 

Nr. 3 

die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, 
insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, 
alten und behinderten Menschen, unterschiedliche Auswir-
kungen auf Frauen und Männer sowie die Belange des 
Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung, 

   nicht betroffen 

Nr. 4 
die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und 
der Umbau vorhandener Ortsteile sowie die Erhaltung und 
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche, 

 x  

Abrundung der Ortslage und 
Nachnutzung eines bereits 
baulich vorbelasteten Stan-
dortes 

Nr. 5 

die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der 
Denkmalpflege, die erhaltenswerten Ortsteile, Straßen und 
Plätze von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebauli-
cher Bedeutung und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes 

 x  
Nachnutzung eines bereits 
baulich vorbelasteten Stan-
dortes 

Nr. 6 
die von den Kirchen und Religionsgesellschaften des öffent-
lichen Rechts festgestellten Erfordernisse für Gottesdienst 
und Seelsorge, 

   nicht betroffen 

Nr. 7 
die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, insbesondere 

 x  
Belangen werden im Um-
weltbericht sowie im paralle-
len B-Planverfahren abgear-
beitet. Nr. 7 a 

die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt 

 x  

Nr. 7 b 
die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von 
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vo-
gelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes 

   nicht betroffen 

Nr. 7 c 
Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und 
seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

   nicht betroffen 

Nr. 7 d 
Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonsti-
ge Sachgüter 

   nicht betroffen 

Nr. 7 e 
die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte 
Umgang mit Abfällen und Abwässern 

   nicht betroffen 

Nr. 7 f 
die Nutzung erneuerbarer Energien die sparsame und effi-
ziente Nutzung von Energie  

   nicht betroffen 

Nr. 7 g 
die Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen 
Plänen, insbesondere des Wasser-, Abfall- und Immissions-
schutzrechtes 

   nicht betroffen 

Nr. 7 h die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in 
denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von 

   nicht betroffen 
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Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Nr. 7 i 
die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen 
des Umweltschutzes nach den Buchstaben a, c und d 

 x  

Belangen werden im Um-
weltbericht sowie im paralle-
len B-Planverfahren abgear-
beitet. 

Nr. 7 j 

 
unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes - Immissions-
schutzgesetzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfäl-
ligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben 
für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf 
die Belange nach den Buchstaben a bis d und i, 
 

   nicht betroffen 

Nr. 8 a 
die Belange der Wirtschaft, auch ihrer mittelständigen Struk-
tur im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der 
Bevölkerung, 

   nicht betroffen 

Nr. 8 b der Land- und Forstwirtschaft,    nicht betroffen 

Nr. 8 c der Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen,    nicht betroffen 

Nr. 8 d 
des Post- und Telekommunikationswesens, insbesondere 
des Mobilfunkausbaus, 

   nicht betroffen 

Nr. 8 e 
der Versorgung, insbesondere mit Energie und Wasser, 
einschließlich der Versorgungssicherheit 

   nicht betroffen 

Nr. 8 f sowie die Sicherung von Rohstoffvorkommen    nicht betroffen 

Nr. 9 

die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der 
Mobilität der Bevölkerung, auch im Hinblick auf die Entwick-
lung beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, etwa der Elektro-
mobilität einschließlich des öffentlichen Personennahver-
kehrs und des nicht motorisierten Verkehrs, unter besonde-
rer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringe-
rung von Verkehr ausgerichteten städtebaulichen Entwick-
lung, 

   nicht betroffen 

Nr. 10 
die Belange der Verteidigung und des Zivilschutzes sowie 
der zivilen Anschlussnutzung von Militärliegenschaften, 

   nicht betroffen 

Nr. 11 
die Ergebnisse eines von der Gemeinde beschlossenen 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes oder einer von ihr 
beschlossenen sonstigen städtebaulichen Planung, 

x   
Flächennutzungsplanände-
rung ist Planinhalt 

Nr. 12 die Belange des Hochwasserschutzes  x  

Flächen des Überschwem-
mungsgebietes der Bere 
werden als Grünflächen 
dargestellt und sind von 
Bebauung freizuhalten 

Nr. 13 
die Belange von Flüchtlingen oder Asylbegehrenden und 
ihrer Unterbringung 

   nicht betroffen  

Nr. 14 die ausreichende Versorgung mit Grün- und Freiflächen.   x 

kaum Entzug von Grünflä-
chen, Umnutzung von bau-
lich bereits vorbelasteten 
Flächen 

 
Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung sind zum derzeitigen Kenntnisstand der Harztor kei-
ne Altlastverdachtsflächen i.S.v. § 2 (6) des Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) erfasst.  
 
Die städtebauliche Zielausrichtung der Flächennutzungsplanänderung steht den inhaltlichen Kriterien des 
§ 1 (5) BauGB für eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Harztor grundsätzlich nicht 
entgegen. 
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Da das Planverfahren keine nicht lösbaren boden- oder immissionsschutzrechtlichen Spannungen 
auslöst, kann die Gemeinde Harztor gemäß § 2 a Satz 2 Nr. 1 BauGB zusammenfassend davon aus-
gehen, dass durch die in Rede stehende Flächennutzungsplanänderung keine wesentlichen oder gar 
erheblichen Umweltauswirkungen bzw. Beeinträchtigungen ausgelöst werden. 
 
 

9.2. Beschreibung und Begründung der vorgenommenen Darstellungen 

 
Ziel der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, im Bereich Eberthof im Ortsteil Niedersachswerfen 
eine Wohnbaufläche darzustellen. Damit soll die Entwicklungsgrundlage für die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor hergestellt werden.  
 
Dieser Bebauungsplan wurde bereits im Jahre 2020 rechtskräftig. Da das Planverfahren gemäß dem damals 
geltenden § 13b BauGB durchgeführt wurde und diese Vorgehensweise gemäß Entscheidung des Bundes-
verwaltungsgerichtes (BVerwG 4 CN 3.22) als grober Verfahrensfehler gerügt wurde, soll dieser Bebau-
ungsplan im Parallelverfahren gemäß § 214 (4) BauGB durch eine Umweltprüfung ergänzt werden. Dabei ist 
es das Ziel der Gemeinde Harztor, die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen im Ergänzungsverfah-
ren beizubehalten und lediglich durch die Festsetzung zusätzlicher Ausgleichsmaßnahmen zu ergänzen. 
 

9.2.1. Räumlicher Geltungsbereich  der  Flächennutzungsplanänderung 

 
Als Planunterlage für die in Rede stehende Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Harztor wurde ein 
Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan auf der topografischen Karte (Maßstab 1: 5.000) verwen-
det. Die Kartengrundlage und der Maßstab orientieren sich am Originalmaßstab des wirksamen Flächennut-
zungsplanes und wurden so gewählt, dass der Planinhalt rechtseindeutig dargestellt werden kann. Die Plan-
unterlage entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit somit den Anforderungen des § 1 (2) 
PlanzV. 
Der Geltungsbereich befindet sich in der Flur 2 der Gemarkung Niedersachswerfen und umfasst eine Fläche 
von ca. 1,8 ha. Er liegt auf einer Höhenlage von ca. 225 müNHN in topographisch wenig bewegtem Gelän-
de. 
Die Flächen des Geltungsbereiches stellten schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
21 „Eberthof“ baulich vorbelastete Bereiche dar. Die ehemals hier vorhandenen Gebäude standen leer und 
befanden sich in einem desolaten Zustand. Der überwiegende Teil des leerstehenden baulichen Bestands 
im Plangebiet ist inzwischen abgerissen worden. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes wurde das Plan-
gebiet in 23 Baugrundstücke geteilt. Davon sind aktuell 4 Baugrundstücke verkauft und es sind 3 Einfamili-
enhäuser errichtet worden. 
 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung  wird  

 im Süden von der Appenröder Straße (K 36 in Richtung Appenrode), 

 im Westen von der Wohnbebauung der im Zusammenhang bebauten Ortslage im Bereich August-
Bebel- Straße, Fichtenweg des Ortsteiles Niedersachswerfen,  

 im Norden von angrenzenden Gärten und der Feldflur sowie  
 im Osten von dem Flusslauf der Bere mit den Uferrandbereichen und angrenzenden Grünflächen 

begrenzt.  
 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst nicht den gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 21 „Eberthof“. Die in den Bebauungsplan einbezogenen Flächen der ehemaligen Gummifabrik 
im westlichen Teil des Bebauungsplangebietes  waren bereits im wirksamen Flächennutzungsplan Nieder-
sachswerfen als Wohnbaufläche enthalten. Aus diesem Grund war die Einbeziehung in den Geltungsbereich 
der 11. Flächennutzungsplanänderung nicht erforderlich. 
 
Die an den Geltungsbereich der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes angrenzenden Darstellungen 
wurden aus dem wirksamen Flächennutzungsplan informell übernommen – bleiben jedoch selbst von der 
der Ergänzung unberührt. 
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9.2.2. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

 
Um die Entwicklungsgrundlage für den Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Ge-
meinde Harztor herzustellen wird im Plangebiet auf einer Fläche von ca. 1,5 ha eine Wohnbaufläche gem. 
§ 1 (1) Nr. 1 BauNVO dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan setzt in diesem Bereich ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO fest. Ziel ist es, 
im Bereich Eberthof ein Einfamilienhausgebiet mit insgesamt max. 23 Wohngebäuden zu entwickeln. 
 

9.2.3. Grünflächen  (§ 5 (2) Nr. 5 BauGB) 

 
Östlich des Plangebiets befindet sich der Flusslauf der Bere (Gewässer II. Ordnung).  
Teile des durch Rechtsverordnung gesicherten Überschwemmungsgebietes der Bere reichen in den östli-
chen Teil des Plangebietes hinein. Die Errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet soll aus-
geschlossen werden. Aus diesem Grund erfolgt in diesem Bereich die Darstellung der Flächennutzung als 
Grünflächen gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung Hausgärten in einer Größe von ca. 0,3 ha. 
 
 

9.3. Nachrichtliche Übernahmen (§ 5 (4) und (4a) BauGB) 

 
Die Lage des Plangebietes innerhalb des Naturparks Südharz sowie des Wasserschutzgebietes III Zorgeaue 
wurde nachrichtlich in die Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung übernommen. 
 
Ein Teilbereich im östlichen Teil des Plangebietes liegt außerdem im Überschwemmungsgebiet des östlich 
verlaufenden Flusslaufes der Bere (Gewässer II. Ordnung). Hier erfolgt die nachrichtliche Übernahme der 
Grenze des Überschwemmungsgebietes. 
 
 

10. Erschließung 

 
Der Bemmelweg dient derzeit und auch künftig der Haupterschließung des Plangebietes sowie der in nördli-
cher Richtung anschließenden Gartengrundstücke.  Hier erfolgte ein nutzungsgerechter Ausbau in Asphalt 
von der nördlichen Grenze des Geltungsbereiches bis zum Anbindepunkt an die Appenröder Straße. 
 
Die verkehrliche Erschließung der Grundstücke des westlichen Plangebiets erfolgt über den bereits erfolgten 
Neuausbau einer Erschließungsstraße mit Wendeanlage als verkehrsberuhigter Bereich. 
Der östliche Teil des Plangebietes wird durch die kommunale Straße Eberthof verkehrlich erschlossen.  
 
Die Wasserversorgung im Plangebiet wird durch einen Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz des 
Wasserverbandes Nordhausen sichergestellt.  
 
Die Löschwasserversorgung für den Bereich Eberthof kann durch das offene Gewässer Bere abgedeckt 
werden. Laut der Hochwassernachrichtenzentrale des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und 
Naturschutz weist die Bere einen mehrjährigen mittleren Durchfluss von 0,91 m³/s auf. Eine Zufahrt zum Ufer 
sowie eine Möglichkeit zur Anstauung ist gegeben. 
Des Weiteren befindet sich an der Einfahrt Appenröder Straße/ Bemmelweg ein Unterflurhydrant. Die Mes-
sung des Wasserverbandes Nordhausen ergab eine Auslaufmenge von 32 m³/h bei 1,5 bar. 
Die Kombination beider Möglichkeiten der Wasserentnahme erfüllen die geforderten 48m³/h Löschwasser. 
Eine mobile Anstaumöglichkeit ist in der Feuerwehr vorhanden. 
Der Löschbereich beider Löschwasserentnahmemöglichkeiten befindet sich in dem geforderten Radius von 
300m. 
 
Die aus der Wohnnutzung des Plangebietes entstehenden häuslichen Abwässer werden über einen An-
schluss der Grundstücke in den zentralen Abwasserkanal des Abwasserzweckverbandes „Südharz“ eingelei-
tet. Ein entsprechender Ausbau des Kanals mit Anschluss an den vorhandenen Anschlusspunkt im Bereich 
Appenröder Straße ist bereits erfolgt. Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist vorzugsweise 
auf den privaten Grundstücken zurückzuhalten und zu versickern. Unter der Voraussetzung, dass das anfal-
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lende Niederschlagswasser die Voraussetzungen des § 2 der Thüringer Niederschlagswasserverordnung 
erfüllt und breitflächig versickert werden kann, bedarf es für die Versickerung auf dem jeweiligen Grundstück 
keiner wasserrechtlichen Erlaubnis. 
Entsprechend der Richtlinie zur Beseitigung von Niederschlagswasser in Thüringen bedarf es im Fall der 
Errichtung einer Anlage zur Versickerung einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. lm 
Rahmen der Beantragung ist ein Versickerungsgutachten vorzulegen. 
 
Das Plangebiet ist bereits in das Abfallbeseitigungs- und Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreises Nordhau-
sen integriert. 
 
 
Harztor / Nordhausen, September 2025 
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Teil II – Umweltbericht nach § 2 (4) und § 2 a Satz 2 Nr.2 BauGB 

 

11. Vorbemerkungen zum Umweltbericht 

 
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem 
Umweltbericht gemäß Anlage zu §§ 2 und 2a BauGB beschrieben und bewertet. Die Ermittlungen für die 
Umweltprüfung und den Umweltbericht beziehen sich dabei gemäß § 2 (4) BauGB auf das, was nach ge-
genwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungs-
grad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden kann. Dabei ist bei der Ermittlung der Beein-
trächtigung sowie des Inhalts und Detaillierungsgrads des Umweltberichts auch zu beachten, dass die Kon-
fliktbewältigung auch der nächsten Planungsebene und in einigen Fällen auch der späteren Vorhabenzulas-
sung überlassen bleibt (Konflikttransfer in das spätere Plan- bzw. Genehmigungsverfahren). 
Zum Begriff der "Erheblichkeit" nachteiliger Umwelteinwirkungen (§ 2 (4) Satz 1 BauGB) bestehen keine 
ausdrücklichen gesetzlichen Vorgaben. Allerdings sind die für das Vorhaben in der Anlage 1 zum UVPG und 
ThürUVPG ggf. vorhandenen Größen- oder Leistungswerte als eine Wertung des Gesetzgebers anzusehen, 
wann bei einem Vorhaben in der Regel von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen auszugehen ist. 
Bei lediglich vorprüfungspflichtigen Vorhaben kann somit von erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
nur ausgegangen werden, wenn sie auf Grund besonderer Umstände vergleichbar "schwere" Umweltauswir-
kungen haben können. 
Die Bewertungsmaßstäbe unterliegen im Übrigen, soweit nicht zwingendes Recht zu beachten ist, bei plane-
rischen Entscheidungen – wie im Fall der Bauleitplanung – den planungshoheitlichen Abwägungsgrundsät-
zen auf der Grundlage tatsächlich vorhandener Anhaltspunkte und der Anwendung von gesammelten Erfah-
rungswerten der Gemeinde.  
Als Bewertungsmaßstäbe können je nach Lage des Einzelfalls in der Bauleitplanung unter anderem heran-
gezogen werden: 
1. umweltbezogene Ziele der Raumordnung gemäß § 1 (4) BauGB, 
2. das allgemeine Ziel des § 1 (5) Satz 2 BauGB, nach dem der Bauleitplan dazu beitragen soll, eine men-

schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, 
3. die Belange des Umweltschutzes nach § 1 (6) Satz 1 Nr. 7 a–i BauGB, 
4. die Bodenschutzklausel nach § 1a (2) BauGB, 
5. umweltbezogene Darstellungen in Flächennutzungsplänen gemäß § 5 (2) Nr. 5, 6, 9 und 10 BauGB, 
6. umweltbezogene Aussagen in Fachplänen des Natur-, Wasser-, Abfall-, und Immissionsschutzrechts, 

soweit sie für die Abwägung nach § 1 (7) BauGB i.V.m. § 2 (3) BauGB von Bedeutung sind, 
7. die Eingriffsregelung nach § 21 BNatSchG i.V.m. § 1a (3) BauGB, 
8. die Erhaltungsziele und der Schutzzweck von Schutzgebietsausweisungen, insbesondere der Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung und der europäischer Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG 
gemäß § 1 (6) Nr. 7b) BauGB, 

9. der Trennungsgrundsatz des § 50 BlmSchG. 
 
Anmerkung: Bei allen vorzunehmenden Betrachtungen und Prüfungen ist nicht nur von dem konkret ge-

planten Planvorhaben auszugehen, sondern es ist die gesamte planungsrechtlich zulässige 
Nutzungspalette zu beachten. 

 
Im konkreten Fall ist zu berücksichtigen, dass der Flächennutzungsplan ein verwaltungsinternes Planungs-
instrument der planenden Gemeinde ist und keine unmittelbare Rechtswirkung "nach außen" entwickelt, d.h., 
aus seinen Darstellungen sind direkt keine Rechtsansprüche auf bestimmte Grundstücksnutzungen herzulei-
ten. Er stellt allerdings bei der Beurteilung von sonstigen Bauvorhaben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB 
einen zu beachtenden öffentlichen Belang dar, erzeugt die so genannte „Selbstbindung" der Gemeinde in 
Bezug auf die aus ihm zu entwickelnden verbindlichen Bauleitpläne sowie die Anpassungspflicht öffentlicher 
Planungsträger, sofern sie dem Plan nicht widersprochen haben (§ 7 BauGB). 
 
Die im Folgenden enthaltenen Aussagen des Umweltberichtes sind auf die Aussagen des Umweltbe-
richtes im Rahmen des ergänzenden Verfahrens zum Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Nieder-
sachswerfen) der Gemeinde Harztor (nachgeordnetes Planverfahren) abgestellt und mit diesen im 
Verbund zu betrachten.  
Die parallele Beteiligung zu den Planentwürfen der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 
der Ergänzung zum Bebauungsplan Nr. 21 – mit den konkreten Aussagen des Umweltberichtes zum 
Bebauungsplan -  erfolgt im Verfahrensschritt der formellen Beteiligung. 
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12. Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans 

 

12.1. Planungserfordernis gemäß § 1 (3) BauGB und Planungsziele 

 
Die Gemeinde Harztor hat in den Jahren 2016 bis 2019 das Planverfahren zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) durchgeführt. Ziel war die städtebauliche Ent-
wicklung eines neuen Wohnungsbaustandortes für Ein- und Mehrfamilienhäuser im Bereich der ehemals 
gewerblich genutzten Flächen Eberthof im Ortsteil Niedersachswerfen. Die Gesamtfläche des Plangebietes 
beträgt von ca. 2,3 ha. Das Planverfahren des Bebauungsplanes wurde als beschleunigtes Verfahren nach 
§ 13b BauGB durchgeführt und mit dem Satzungsbeschluss am 11.12.2019 abgeschlossen. Der Flächen-
nutzungsplan ist gem. § 13b i.V.m. § 13a (2) Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst worden. 
 
Am 18. Juli 2023 hat das Bundesverwaltungsgerichtes entschieden (BVerwG 4 CN 3.22), dass das be-
schleunigte Bauleitplanverfahren nach § 13b BauGB gegen Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 der Richtlinie über die 
strategische Umweltprüfung (SUP-RL) der europäischen Union verstößt, da in diesen Bebauungsplanverfah-
ren keine Umweltprüfung durchgeführt werden muss. Dies wurde als grober Verfahrensfehler gerügt, so 
dass allen Bebauungsplänen, die im beschleunigten Verfahren gem. § 13b BauGB zustande gekommen 
sind, ein „Ewigkeitsmangel“ anhaftet.  
 
Die im Planverfahren des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) gem. § 13b 
BauGB erfolgte Berichtigung des Flächennutzungsplanes ist aufgrund des beschriebenen „Ewig-
keitsmangels“ des Planverfahrens damit gleichzeitig unwirksam. 
 
Zur Heilung des nicht unbeachtlichen Fehlers soll nunmehr ein ergänzendes Verfahren nach § 214 (4) 
BauGB für den Bebauungsplan durchgeführt werden. Im ergänzenden Verfahren erfolgt die zusätzliche Er-
arbeitung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB sowie einer Eingriff- / Ausgleichsbilanzierung zum 
Bebauungsplan. 
 
Um die Entwicklungsgrundlage für die im Bebauungsplan festgesetzte Art der baulichen Nutzung als Allge-
meines Wohngebiet herzustellen, muss parallel zur Ergänzung des Bebauungsplanes die Änderung des 
Flächennutzungsplanes erfolgen. Diese 11. Änderung des Flächennutzungsplanes Harztor soll nunmehr 
durchgeführt werden.  
 
Der Flächennutzungsplan Niedersachswerfen wurde durch die damals selbstständige Gemeinde Nieder-
sachswerfen aufgestellt und erlangte mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 21.06.2003 Wirksam-
keit.  
Nach der Neubildung der Landgemeinde Harztor aus den bis dahin selbstständigen Gemeinden Harztor, 
Neustadt, Herrmannsacker und Harzungen bestätigte der Gemeinderat mit Grundsatzbeschluss vom 
30.09.2019 den Inhalt der bestehenden Flächennutzungspläne und beschloss die Zusammenführung der 
Flächennutzungspläne der Ortsteile Niedersachswerfen, Ilfeld, Harzungen und Neustadt zum Flä-
chennutzungsplan Harztor. Damit gelten die Inhalte der Flächennutzungspläne weiter fort. 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans können aus den Darstellungen des seit 2003 wirksamen 
Flächennutzungsplanes Niedersachswerfen nicht entwickelt werden.  
 
Die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes soll im Parallelverfahren gem. § 8 (3) BauGB mit der 
Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor 
durchgeführt werden.  
Dabei wird das Ergenis des Planverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ als Verfahrensschritt der 
frühzeitigen Beteiligung in das Ergänzungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ übernommen. 
Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes werden dabei nicht geändert, 
lediglich durch Ergänzung einer Umweltprüfung gemäß § 2 (4) BauGB sowie einer Eingriff- / Ausgleichsbi-
lanzierung (Grünordnungsplanung) mit den entsprechenden Festsetzungen zu externen Ausgleichsmaß-
nahmen in einem 2. Geltungsbereich vervollständigt. 
 
Mit dem vorliegenden Vorentwurf der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt der Verfahrensschritt 
der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB. Ziel ist es, grund-
legende Informationen oder Einwendungen der Behörden sowie der Öffentlichkeit zu dem Planvorhaben zu 
erhalten. 
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Der im Folgenden durchzuführende Verfahrensschritt der formellen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
wird dann gemeinsam und zeitgleich mit der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Ergänzungsverfah-
ren gem. § 214 (4) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde 
Harztor durchgeführt werden. 
 
Durch die mit der Planaufstellung verfolgten o.g. Ziele und Zwecke wird aus der Sicht der Gemeinde Harztor 
den im § 1 (5) BauGB verankerten städtebaulichen Planungsgrundsätzen ausreichend entsprochen. 
 
 

12.2. Beschreibung und Begründung der vorgenommenen Darstellungen 

 

12.2.1. Räumlicher Geltungsbereich der  Flächennutzungsplanänderung 

 
Als Planunterlage für die in Rede stehende Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Harztor wurde ein 
Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan auf der topografischen Karte (Maßstab 1: 5.000) verwen-
det. Die Kartengrundlage und der Maßstab orientieren sich am Originalmaßstab des wirksamen Flächennut-
zungsplanes und wurden so gewählt, dass der Planinhalt rechtseindeutig dargestellt werden kann. Die Plan-
unterlage entspricht hinsichtlich Maßstab, Inhalt und Genauigkeit somit den Anforderungen des § 1 (2) 
PlanzV. 
Der Geltungsbereich befindet sich in der Flur 2 der Gemarkung Niedersachswerfen und umfasst eine Fläche 
von ca. 1,8 ha. Er liegt auf einer Höhenlage von ca. 225 müNHN in topographisch wenig bewegtem Gelän-
de. 
Die Flächen des Geltungsbereiches stellten schon zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 
21 „Eberthof“ baulich vorbelastete Bereiche dar. Die ehemals hier vorhandenen Gebäude standen leer und 
befanden sich in einem desolaten Zustand. Der überwiegende Teil des leerstehenden baulichen Bestands 
im Plangebiet ist inzwischen abgerissen worden. Nach Rechtskraft des Bebauungsplanes wurde das Plan-
gebiet in 23 Baugrundstücke geteilt. Davon sind aktuell 4 Baugrundstücke verkauft und es sind 3 Einfamili-
enhäuser errichtet worden. 
 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung  wird  

 im Süden von der Appenröder Straße (K 36 in Richtung Appenrode), 

 im Westen von der Wohnbebauung der im Zusammenhang bebauten Ortslage im Bereich August-
Bebel- Straße, Fichtenweg des Ortsteiles Niedersachswerfen,  

 im Norden von angrenzenden Gärten und der Feldflur sowie  
 im Osten von dem Flusslauf der Bere mit den Uferrandbereichen und angrenzenden Grünflächen 

begrenzt.  
 
Das Plangebiet der Flächennutzungsplanänderung umfasst nicht den gesamten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes Nr. 21 „Eberthof“. Die in den Bebauungsplan einbezogenen Flächen der ehemaligen Gummifabrik 
im westlichen Teil des Bebauungsplangebietes  waren bereits im wirksamen Flächennutzungsplan Nieder-
sachswerfen als Wohnbaufläche enthalten. Aus diesem Grund war die Einbeziehung in den Geltungsbereich 
der 11. Flächennutzungsplanänderung nicht erforderlich. 
 
Die an den Geltungsbereich der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes angrenzenden Darstellungen 
wurden aus dem wirksamen Flächennutzungsplan informell übernommen – bleiben jedoch selbst von der 
der Ergänzung unberührt. 
 

12.2.2. Art der baulichen Nutzung (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) 

 
Um die Entwicklungsgrundlage für den Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Ge-
meinde Harztor herzustellen wird im Plangebiet auf einer Fläche von ca. 1,5 ha eine Wohnbaufläche gem. 
§ 1 (1) Nr. 1 BauNVO dargestellt. 
 
Der Bebauungsplan setzt in diesem Bereich ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO fest. Ziel ist es, 
im Bereich Eberthof ein Einfamilienhausgebiet mit insgesamt max. 23 Wohngebäuden zu entwickeln. 
chenköpfen/Obertor an. Ziel ist es, hier künftig die Umnutzung und geringfügige Erweiterung von bereits 
bestehenden Wochenendhäusern in Ferienhäuser zu ermöglichen. 
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12.2.3. Grünflächen  (§ 5 (2) Nr. 5 BauGB) 

 
Östlich des Plangebiets befindet sich der Flusslauf der Bere (Gewässer II. Ordnung).  
Teile des durch Rechtsverordnung gesicherten Überschwemmungsgebietes der Bere reichen in den östli-
chen Teil des Plangebietes hinein. Die Errichtung baulicher Anlagen im Überschwemmungsgebiet soll aus-
geschlossen werden. Aus diesem Grund erfolgt in diesem Bereich die Darstellung der Flächennutzung als 
Grünflächen gem. § 5 (2) Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung Hausgärten in einer Größe von ca. 0,3 ha. 
 
 

12.3. Nachrichtliche Übernahmen (§ 5 (4) Satz 1 und (4a) Satz 1 BauGB) 

 
Die Lage des Plangebietes innerhalb des Naturparks Südharz sowie des Wasserschutzgebietes III Zorgeaue 
wurde nachrichtlich in die Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung übernommen. 
 
Ein Teilbereich im östlichen Teil des Plangebietes liegt außerdem im Überschwemmungsgebiet des östlich 
verlaufenden Flusslaufes der Bere (Gewässer II. Ordnung). Hier erfolgt die nachrichtliche Übernahme der 
Grenze des Überschwemmungsgebietes. 
 
 

13. Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind 

 

13.1. Darstellung der Ziele aus den einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen 

 
Bei der Erarbeitung des in Rede stehenden Bauleitplans werden hinsichtlich der planrelevanten Ziele des 
Umweltschutzes die anerkannten Regeln der Technik sowie des Planungs-, des Naturschutz- und des Um-
weltrechtes beachtet. Die im Umweltbericht aufgeführten einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Fachli-
teraturgrundlagen waren die Basis für die konzeptionellen Entscheidungen der Gemeinde Harztor. 
 
Mit der Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die, in Pkt. 12.1 genannten pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen und gesichert werden. Dabei sind die wesentlichen Primär-
ziele und allgemeinen Belange des Umweltschutzes, die von Bedeutung sind, zu berücksichtigen. Das sind 
im Einzelnen: 
- der natürliche Wasserhaushalt und -kreislauf im Plangebiet, 
- der sparsame Umgang mit Grund und Boden (Sicherung der natürlichen Bodenfunktionen) im Plangebiet, 
- die Vermeidung bzw. Minimierung erheblicher Beeinträchtigungen der Schutzgüter des Naturhaushalts, 
- die Vermeidung bzw. Minimierung von Nutzungskonflikten. 
 
Die inhaltlichen Zielvorgaben für die o.a. formulierten Belange des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan 
von Bedeutung sind, wurden folgenden aufgeführten, rechtlichen Planungsgrundlagen (Fachgesetze, Ver-
ordnungen, Pläne und sonstige Fachliteratur) entnommen und in der Begründung dargelegt: 
 

Bundesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur Landesgesetze, -verordnungen und Fachliteratur 

- Raumordnungsgesetz (ROG) 
- Raumordnungsverordnung des Bundes (RoV) 
- Baugesetzbuch (BauGB) 
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 

(BBodSchV) 
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) 
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
- Bundesberggesetz (BBergG) 

- Thüringer Landesplanungsgesetz (ThürLPlG) 
- Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
- Thüringer Gesetz über Naturschutz u. Landschafts-

pflege (ThürNatG) 
- Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkma-

le im Land Thüringen (TDSchG) 
- Thüringer Waldgesetz (ThürWaldG) 
- Thüringer Straßengesetz 
- Thüringer Wassergesetzes (ThürWG) 
- Thüringer Bauordnung (ThürBO) 
- Thüringer Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (ThürUVPG) 
- Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundes-

Bodenschutzgesetzes (ThürBodSchG) 
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Planungsvorgaben der Raumordnung: 

- 1. Änderung des Landesentwicklungsprogrammes (1. Änd. LEP Thüringen 2025) 

- Regionalplan Nordthüringen (RP-NT 2012) 

 

Planungsvorgaben auf der kommunalen Planungsebene: 

- wirksamer Flächennutzungsplan Niedersachswerfen der Gemeinde Harztor (2003) 

 
Hinweis: Die Planungsgrundlagen finden jeweils in der, am 16.09.2025 gültigen Fassung, Anwendung. 

 
Aus planungsrechtlichen Gründen ist es für die in der Bauleitplanung anstehende Abwägung notwendig, die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege ausreichend zu berücksichtigen. Um die relevanten 
Ziele des Umweltschutzes zu beachten und eine optimale Abwägung im Sinne des geltenden Rechts zu 
gewährleisten, wurde eine Umweltprüfung i.V.m. einem Umweltbericht erstellt, in dem die örtlichen Ziele, 
Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landespflege dargelegt und berücksichtigt wer-
den. 
 

13.2. Die Art, wie diese Ziele und Umweltbelange bei der Aufstellung berücksichtigt wurden 

 

Es ist seitens der Gemeinde Harztor beabsichtigt, die planungsrechtliche Zulässigkeit der geplanten Flä-
chennutzungen über die verbindliche Bauleitplanung vorzubereiten und zu sichern und die Ziele des Um-
weltschutzes und der Umweltbelange, die für die Bauleitplanung von Bedeutung sind, durch entsprechende 
Planfestsetzungen im nachgeordneten Bebauungsplanverfahren ausreichend zu berücksichtigen. Voraus-
setzung zur Aufstellung von verbindlichen Bauleitplänen ist jedoch, dass sie aus einem wirksamen Flächen-
nutzungsplan entwickelt sein müssen. 
Aus diesem Grund erfolgte die Einleitung des Planverfahrens zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
für den Bereich Eberthof im Ortsteil Niedersachswerfen. Dies wurde in der Begründung bereits ausführlich 
erläutert. 
 
Die kommunale Bauleitplanung hat im Hinblick auf die Eingriffsbewältigung auf der Ebene der Bauleitpläne 
und den sonstigen Bebauungssatzungen den § 1a BauGB zu beachten. Damit tritt zu den bei der Bauleit-
planung zu berücksichtigenden und in § 1 (5) und (6) BauGB bereits enthaltenen Planungsgrundsätzen die 
weitere Verpflichtung, vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen sowie unvermeidbare und erhebliche 
Eingriffe in Natur und Landschaft durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompensieren und damit dem bauleitpla-
nerischen Ziel „zum Schutz und zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen beizutragen“ zu entspre-
chen. Um dieses zu können, ist es für die anstehende Abwägung gemäß § 1 (7), § 1 a (2) Satz 3 und (3) 
sowie § 2 (3) BauGB erforderlich, die Planinhalte auf der Grundlage: 
- der rechtlich zu beachtenden gesetzlichen Vorgaben und sonstigen Bestimmungen und 
- der Ergebnisse der Bewertungen des Umweltberichts nach § 2 (4) und § 2 a Satz 2 Nr.2 BauGB 
unter Beachtung der seitens der Gemeinde Harztor beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsziele im 
räumlichen Geltungsbereich darzustellen bzw. parallel dazu im Bebauungsplan festzusetzen. 
 
Im Planverfahren werden die vorhandenen Belange, Defizite und Forderungen im Sinne des § 1a BauGB 
aufgearbeitet, um somit rechtlich zulässige, umweltverträgliche und städtebaulich geordnete Rahmenbedin-
gungen zu schaffen. 
 
 

14. Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach § 2 (4) 
Satz 1 ermittelt wurden 

 

14.1. Festlegung des Umfangs und des Detaillierungsgrades der Ermittlungen im Rahmen der Umweltprüfung 

 
Als umweltbezogene und planungsrechtliche Informationen für die in Rede stehende 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sind erforderlich und stehen bis zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung: 

 Regionalplan Nordthüringen (RP-NT 2012), 

 wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Harztor, 
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 Umweltbericht gem. § 2 (4) und § 2 a Satz 2 Nr. 2 BauGB zur 11. Änderung des Flächennutzungs-
planes, 

 Inhalte des Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor aus 
dem Jahre 2020 (aufgestellt im beschleunigten Planverfahren gem. § 13b BauGB). 
 

Auf Grund der derzeit vorliegenden Erkenntnisse legt die Gemeinde Harztor gemäß § 2 (4) Satz 2 BauGB 
den Umfang und den Detaillierungsgrad der Ermittlung der umweltbezogenen Informationen und der Belan-
ge für die Abwägung dahingehend fest, dass außer den o.a. Unterlagen, folgende weiteren Ermittlungen 
oder Ausführungen vorgesehen werden: 

 Einholung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Fachbehörden zur 11. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes 

 Durchführung des ergänzenden Verfahrens gem. § 214 (4) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 21 
„Eberthof“ mit der Ergänzung der Umweltprüfung in Form eines Umweltberichtes mit Grünordnungs-
plan sowie der Festsetzung von naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen. 

 
Bei der Erarbeitung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Harztor wurden hinsicht-
lich der planrelevanten Ziele des Umweltschutzes die anerkannten Regeln der Technik sowie des Planungs-, 
Immissionsschutz- und des Umweltrechtes beachtet. Die in der Begründung und dem Umweltbericht aufge-
führten einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Gutachten waren die Basis für die konzeptionellen Ent-
scheidungen. 

Im Rahmen der Verfahrensschritte gemäß § 4 BauGB werden die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange darum gebeten, die Gemeinde Harztor im Hinblick auf den Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB über alle notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optima-
les Planungsergebnis zu unterrichten.  

 

14.2. Checkliste zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes gem. § 1 (6) Nr. 7 BauGB 

 

Checkliste der bei der Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Harztor zu berücksichtigenden Belange des Umweltschutzes 

gem. § 1 (6) Nr.7 BauGB  

sind zu 
prüfen 

sind nicht   
betroffen 

Schutzgüter   

Beeinträchtigung des Schutzgutes „Mensch“ x  

Beeinträchtigung des Schutzgutes „Boden“ x  

Beeinträchtigung des Schutzgutes „Wasser“ x  

Beeinträchtigung des Schutzgutes „Klima/Luft“ x  

Beeinträchtigung des Schutzgutes „Arten und Lebensräume“ x  

Beeinträchtigung des Schutzgutes “Landschaftsbild“ x  

Wirkungsgefüge der Schutzgüter untereinander x  

Schutzgebiete / Geschützte Objekte   

Europäische Vogelschutzgebiete im Sinne der EU Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG  x 

Gebiete der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie (EU-Richtlinie 92/43/EWG)  x 

Naturschutzgebiete gemäß § 23 BNatSchG  x 

Nationalparke gemäß § 24 BNatSchG  x 

Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG  x 

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 BNatSchG  x 

Naturparke gemäß § 27 BNatSchG x  

Naturdenkmale gemäß § 28 BNatSchG  x 

Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 29 BNatSchG  x 

Besonders gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG  x 

Wasserschutzgebiete gemäß § 19 WHG x  

Überschwemmungsgebiete gemäß § 32 WHG x  

Kulturdenkmale / Denkmalensembles / Bodendenkmale  x 

Darstellungen von Flächen des Abfallrechts  x 

Flächen mit Bodenkontaminationen gemäß § 11ff BBodSchG  x 

zu schützende Bereiche im Sinne des Immissionsschutzrechts (Vermeidung von Emissionen)  x 

Sonstige   

Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter  x 

Grenzüberschreitender Charakter der Auswirkungen   x 

Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte / Siedlungsschwerpunkte  x 
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Gebiete mit Überschreitung d. festgelegten Umweltqualitätsnormen gem. Gemeinschaftsvorschriften  x 

Nutzung erneuerbarer Energien  x 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfül-
lung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten werden 

 x 

 
Bemerkungen zur Checkliste 
Es kann also davon ausgegangen werden, dass nicht prinzipiell alle Schutzgüter durch das Planvorhaben – 
und wenn, dann mit unterschiedlicher Intensität – betroffen sind.  
 
 

14.3. Prognose der Entwicklung des Umweltzustands im Plangebiet bei Nichtdurchführung der Planung 

 
Die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung bedeutet die Darstellung der so 
genannten „0 – Variante“ (fachplanerische und raumordnerische Auswirkungen für den Fall, dass das Plan-
vorhaben nicht realisiert wird). 
Im Falle der Nichtdurchführung der in Rede stehenden Flächennutzungsplanänderung bleibt die im wirksa-
men Flächennutzungsplan für das Plangebiet dargestellte Fläche für die Landwirtschaft erhalten. Eine ge-
plante bauliche Nachnutzung durch Wohnbebauung kann nicht erfolgen, da diese planungsrechtlich nicht 
entwickelt werden kann.  
 
 

14.4. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter durch die Planung 

 
Durch Darstellungen in Flächennutzungsplänen allein wird noch kein Baurecht für Grundstücke erlangt, bzw. 
mögliche Eingriffe oder Beeinträchtigungen von Schutzgütern ausgelöst. Sie können auch nicht hinreichend 
konkret ermittelt bzw. berechnet werden. Aus diesem Grund wird die konkrete Bewertung der Umweltauswir-
kungen auf die Schutzgüter durch die Planung auf die parallel durchgeführte Ebene der verbindlichen Bau-
leitplanung, hier im ergänzenden Verfahren gem. § 214 (4) BauGB zum Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ 
(OT Niedersachswerfen) der Gemeinde Harztor, verlagert.  
 
 

14.5. Prognose der Entwicklung des Umweltzustands im Plangebiet bei Durchführung der Planung 

 
Nahezu jede Bau- und sonstige Maßnahme wirkt sich auf die Umwelt aus. Je nach Art und Umfang der 
Maßnahmen und der Empfindlichkeit des betroffenen Raumes sind damit unterschiedlich starke Beeinträch-
tigungen der jeweiligen Raumfunktionen und Schutzgüter verbunden. 
 
Im konkreten Fall ist jedoch – wie bereits ausgeführt – zu berücksichtigen, dass der Flächennutzungsplan 
ein verwaltungsinternes Planungsinstrument der planenden Gemeinde ist und keine unmittelbare Rechtswir-
kung "nach außen" entwickelt, d.h., aus seinen Darstellungen sind direkt keine Rechtsansprüche auf be-
stimmte Grundstücksnutzungen herzuleiten. Er stellt allerdings bei der Beurteilung von sonstigen Bauvorha-
ben im Außenbereich gemäß § 35 BauGB einen zu beachtenden öffentlichen Belang dar, erzeugt die so 
genannte „Selbstbindung" der Gemeinde in Bezug auf die aus ihm zu entwickelnden verbindlichen Bauleit-
pläne sowie die Anpassungspflicht öffentlicher Planungsträger, sofern sie dem Plan nicht widersprochen 
haben (§ 7 BauGB). 
Unabhängig davon, ob ein Flächennutzungsplan sich noch nicht oder schon im Aufstellungsverfahren befin-
det bzw. wirksam ist, beurteilen sich Bauvorhaben (gemäß § 29 BauGB) planungsrechtlich weiterhin nach 
den so genannten "Planersatzparagraphen" § 34 BauGB (Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile) bzw. § 35 BauGB (Vorhaben im Außenbereich). 
 
Somit sind lediglich nur die Planinhalte (Darstellungen gemäß § 5 BauGB) des Flächennutzungsplanes einer 
umweltauswirkenden Prüfung zu unterziehen, welche für Flächen, entgegen ihrer derzeitigen Nutzung, im 
Zusammenhang mit weitergehenden Planungen die planungsrechtliche Grundlage für wesentliche Nut-
zungsänderungen und damit verbundene Änderungen von Umweltauswirkungen auf der Grundlage des 
Entwicklungsgebotes gemäß § 8 (2) BauGB darstellen können. 
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Im vorliegenden Fall wird die Ermittlung der Erheblichkeit der konkreten Umweltauswirkungen, auf die nach-
geordnete Planungsebene und damit auf die Prüfung der Festsetzungen im Rahmen des parallel durchge-
führten Ergänzungsverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 21 „Eberthof“ verlagert. 
 

Dessen ungeachtet können folgende allgemeine Aussagen zu umweltrelevanten Auswirkungen der im Rah-
men der in Rede stehenden Änderung des Flächennutzungsplanes gemacht werden: 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich des Baus und Vorhandenseins: 
Um das angestrebte Planungsziel zu erreichen, wird im Geltungsbereich als Art der baulichen Nutzung eine 
Wohnbaufläche gem. § 1 (1) Nr. 1 BauNVO in einer Größenordnung ca. 1,5 ha dargestellt. 
Hier sollen, auf dem Gelände einer ehemaligen baulichen Brache bis zu 23 Wohngebäude als Einfamilien-
häuser errichtet werden. Die Erschließung des Baugebietes ist bereits erfolgt. Die Umsetzung des Wohn-
baustandortes hat bereits begonnen. Hinsichtlich des Baus und des Vorhandenseins sind keine wesentli-
chen umweltrelevanten Beeinträchtigungen zu erwarten. Der durch die geplanten Wohngebäude entstehen-
de Eingriff soll durch naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet sowie im Rahmen von ex-
ternen Ausgleichsmaßnahmen kompensiert werden Entsprechende Festsetzungen werden im parallel er-
gänzten Bebauungsplan getroffen. 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der Nutzung natürlicher Ressourcen: 
Bei der Umsetzung der Planung erfolgt eine Inanspruchnahme derzeit im Teilen versickerungsoffener Bo-
denflächen durch die Errichtung von Gebäuden, baulichen Anlagen und Erschließungsanlagen.  
Die betroffenen Flächen weisen keine hohe Empfindlichkeit hinsichtlich einer baulichen Inanspruchnahme 
auf. Es handelt sich um baulich vorbelastete Bereiche: 

- für die kein Altlastenverdacht besteht, 
- auf denen keine besonders geschützte Biotope gem. § 18 ThürNatG oder besonders schützenswer-

te Tier- oder Pflanzengesellschaften vorkommen, 
- die nicht innerhalb eines archäologischen Relevanzgebietes liegen, 
- die aufgrund der geringen Flächengröße keinen erheblichen Einfluss auf das Stadtklima (Kaltluft-

schneise) besitzen. 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-
schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen: 

Erhebliche Auswirkungen sind bei der Umsetzung einer Bebauung in der dargestellten Wohnbaufläche nicht 
zu erwarten. Durch die geplante Nutzungsänderung ist mit einer höheren Nutzungsfrequenz im Plangebiet 
zu rechnen. Die aus einer Wohnnutzung von max. 23 Wohngebäuden resultierenden Emissionen (Lärm, 
Abgase der an-/abreisenden Pkw) sind dabei als nicht erheblich einzuschätzen. 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung 
und Verwertung 
Erhebliche Auswirkungen sind bei der Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Der künftige Einfamilien-
hausstandort wird in das Abfall- und Wertstoffabfuhrkonzept des Landkreises Nordhausen integriert. Die 
Abfallbeseitigung erfolgt nach den derzeit geltenden rechtlichen Bestimmungen. 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen) 
Erhebliche Auswirkungen sind bei der Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Das Wohngebiet befindet 
sich nicht innerhalb eines archäologischen Relevanzgebietes. Die Darstellung einer Wohnbaufläche schließt 
die Errichtung von Störfallbetrieben oder erheblich emittierenden Gewerbebetrieben aus. 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benach-
barter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-
weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Ressourcen 
Erhebliche Auswirkungen sind bei der Umsetzung der Planung nicht zu erwarten. Die Ortslage Nieder-
sachswerfen verfügt nicht über Gebiete oder Nutzungen mit spezieller Umweltrelevanz oder mit Umweltprob-
lemen in Bezug auf die Nutzung natürlicher Ressourcen. 
 
Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (zum 
Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegen-
über den Folgen des Klimawandels 
Erhebliche Auswirkungen sind bei der geplanten baulichen Nutzung im Geltungsbereich nicht zu erwarten. 
Die Errichtung der neuen Wohngebäude hat nach dem geltenden Baurecht zu erfolgen. 
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Umweltrelevante Auswirkungen hinsichtlich der eingesetzten Techniken und Stoffe 
Erhebliche Auswirkungen sind bei der Umsetzung der Planung nicht zu erwarten.  
 
 

14.6. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 

 
Die konkreten Auswirkungen bei der Fortführung und späteren Umsetzung der Planung können erst auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung detailliert ermittelt und bewertet werden. Es kann jedoch davon 
ausgegangen werden, dass von den entstehenden Eingriffen der nachgeordneten verbindlichen Bauleitpla-
nung keine erhebliche Beeinflussung der Umweltmerkmale eintreten werden. 
 
 

14.7. Anderweitige Planungsmöglichkeiten 

 
Die Ergänzung des Flächennutzungsplanes ist erforderlich, um die mit der Planung verfolgten städtebauli-
chen Ziele der Gemeinde Harztor planungsrechtlich vorzubereiten.  
Da es sich bei dem Plangebiet um die Nachnutzung von bereits baulich genutzten Flächen handelt, das 
Baurecht für Wohngebäude mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ im Jahre 2020 be-
reits erlangt wurde und die Erschließungsanlagen entsprechend der geplanten Nutzung bereits ausgebaut 
wurden, bestehen keine andersweitigen Planungsmöglichkeiten. Die vorliegende Planung basiert auf der 
ressourcenschonenden Nachnutzung baulich vorbelasteter Standorte und vorhandener Erschließungsanla-
gen. Planungsalternativen wären mit einem erheblichen Flächenmehrverbrauch verbunden. Dies liegt nicht 
im städtebaulichen Interesse der Gemeinde Harztor. 
 
 

15. Verwendete technische Verfahren bei der Umweltprüfung sowie aufgetretene Schwierigkeiten bei der Zu-
sammenstellung der Angaben 

 
Die Umweltprüfung erfolgt durch Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligungen und Berücksichtigung der Er-
gebnisse im Bauleitplanverfahren. 
Die Verfahrensschritte der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung werden gemäß der Bestimmungen des 
BauGB im Rahmen des Planverfahrens durchgeführt, die Aussagen in das Bauleitplanverfahren eingestellt 
und im Rahmen der kommunalen Abwägung nach § 1 (7) BauGB entsprechend berücksichtigt. 
 
Die erforderlichen Unterlagen für den Umweltbericht konnten zum derzeitigen Planstand ohne Schwierigkei-
ten genutzt werden. 
 
Der vorliegende Umweltbericht wird mit einer naturschutzrechtlichen Bewertung des geplanten Vorhabens 
im Umweltbericht mit Grünordnungsplan auf der Planungsebene des parallel in der Ergänzung befindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 21 „Eberthof“ (OT Niedersachswerfen) konkretisiert.  
Dieser umfasst neben einer Bestandsbeschreibung und -bewertung auch eine eingriffsbezogene Konfliktbe-
trachtung. Die Belange von Natur und Landschaft werden durch entsprechende Festsetzungen und Hinwei-
se in den Bebauungsplan übernommen. 
 
 

16. Beschreibung der geplanten Überwachung der erheblichen Auswirkungen des Bauleitplanes auf die Umwelt 

 
Nach Abschluss des Verfahrens zur Aufstellung der 11. Änderung des Flächennutzungsplanes haben ge-
mäß § 4 (3) BauGB die Behörden die Gemeinde Harztor zu unterrichten, sofern nach den ihnen vorliegen-
den Erkenntnissen die Durchführung des Planvorhabens erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt hat. Auf 
Grund dieser Aussagen sind Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen zu erarbeiten. 
Diese besitzen ggf. Relevanz für das parallel durchgeführte Bebauungsplanverfahren. 
Seitens der Gemeinde Harztor wird zurzeit jedoch davon ausgegangen, dass keine Maßnahmen erforder-
lich sein werden. 
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17. Zusammenfassende Erklärung zum Umweltbericht und Umweltprüfung 

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durch das Planvorhaben zwar Umweltbeeinträchtigungen zu 
erwarten sind. Es werden jedoch unter der Berücksichtigung der in der verbindlichen Bauleitplanung zu tref-
fenden Festsetzungen zu Ausgleichsmaßnahmen und dem Ablauf einer gewissen Wachstumszeit bei den 
Pflanzmaßnahmen keine „erheblichen Umweltbeeinträchtigungen“ durch die Planvorhaben eintreten werden.  
 
Aus vorgenannten Gründen wird die Planung trotz einer gewissen Beeinträchtigung der Schutzgüter durch- 
und fortgeführt, da aus Sicht der Gemeinde Harztor andere Gesichtspunkte / Belange – wie in der Begrün-
dung ausführlich dargelegt – überwiegen  und vorgehen. 
 
 

18. Planverfasser 

 
Die Planunterlagen wurden vom Stadtplanungsbüro Meißner & Dumjahn, Käthe-Kollwitz-Straße 9, in Nord-
hausen erarbeitet. 
 
Harztor, September 2025 
 


